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damit zusammenhängenden Gebieten und der darin enthaltenen Verpflichtungen, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, durch die das Bewusstsein geschärft wor-
den ist und weiterhin echte und bedeutende Entwicklungsfortschritte herbeigeführt werden 
und die eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung einer umfassenden Vision der 
Entwicklung gespielt haben und den übergreifenden Rahmen für die Entwicklungsaktivitä-
ten der Vereinten Nationen darstellen, und bekundet erneut mit Nachdruck ihre Entschlos-
senheit, die rasche und vollständige Umsetzung dieser Ergebnisse und Verpflichtungen si-
cherzustellen; 

 3. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass der Präsident der Generalver-
sammlung für den 8. Juli 2013 die informelle thematische Debatte zur Auseinandersetzung 
mit der Frage der Ungleichheit einberief; 

 4. ist sich dessen bewusst, dass sich das Augenmerk auf die besonderen Bedürf-
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ter gegebenenfalls durch einen Ansatz der Einbeziehung von Gesundheitsfragen in alle Po-
litikbereiche, und dabei die sozialen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Determinan-
ten von Gesundheit zu berücksichtigen, um so gesundheitliche Ungleichheiten zu verrin-
gern und eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, und betont, dass es dringend gebo-
ten ist, für den letzten Anlauf zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele Maß-
nahmen hinsichtlich der sozialen Determinanten zu ergreifen; 

 11. ermutigt die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen 
Interessenträgern den Übergang ihrer Gesundheitssysteme zu einer allgemeinen Versor-
gung zu planen oder voranzubringen und gleichzeitig auch weiterhin in die Gesundheits-
versorgungssysteme zu investieren und sie zu stärken, um das Spektrum und die Qualität 
der Leistungen zu erhöhen und zu sichern und die Gesundheitsbedürfnisse der Bevölke-
rung angemessen zu decken; 

 12. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Stellen Sozialschutzsysteme aufzubauen, die die Teilhabe am Arbeitsmarkt un-
terstützen und Ungleichheit und soziale Ausgrenzung bekämpfen und abbauen, und ihre 
Wirksamkeit beziehungsweise ihre Reichweite zu erhöhen, einschließlich für die Arbeits-
kräfte in der informellen Wirtschaft, bittet die Internationale Arbeitsorganisation, ihre So-
zialschutzstrategien und ihre Politik zur Ausweitung des Sozialversicherungsschutzes zu 
verstärken, und fordert die Regierungen nachdrücklich auf, sich unter Berücksichtigung 
der jeweiligen nationalen Gegebenheiten auf die Bedürfnisse derjenigen zu konzentrieren, 
die in Armut leben oder armutsgefährdet sind, und besonderes Augenmerk auf den allge-
meinen Zugang zu grundlegenden Sozialversicherungssystemen zu legen, einschließlich 
der Verwirklichung eines sozialen Basisschutzes, der eine systemische Grundlage zur Be-
wältigung von Armut und Verwundbarkeit schaffen kann, und nimmt in dieser Hinsicht 
Kenntnis von der Empfehlung Nr. 202 betreffend den innerstaatlichen sozialen Basis-
schutz, die von der Internationalen Arbeitskonferenz am 14. Juni 2012 auf ihrer 101. Ta-
gung verabschiedet wurde; 

 13. bekräftigt das Bekenntnis zu einer soliden Politik, zu guter Regierungsführung 
auf allen Ebenen und zur Rechtsstaatlichkeit sowie zur Mobilisierung inländischer Res-
sourcen, zur Förderung des Zuflusses internationaler Finanzmittel, zur Sicherung langfris-
tiger Investitionen in das Humankapital und die Infrastruktur, zur Förderung des interna-
tionalen Handels als Motor des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung, zur Verstär-
kung der internationalen finanziellen und technischen Entwicklungszusammenarbeit, zu 
einer nachhaltigen Schuldenfinanzierung und Erleichterung der Auslandsschuldenlast so-
wie zur Förderung der Kohärenz und Schlüssigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- 
und Handelssystems; 

 14. ist sich dessen bewusst, dass Ungleichheit innerhalb der Länder und zwischen 
ihnen für alle Länder ungeachtet ihres Entwicklungsstands ein Anlass zur Besorgnis ist 
und eine wachsende Herausforderung darstellt, die sich in vielfacher Hinsicht auf die Ent-
faltung ihres wirtschaftlichen und sozialen Potenzials sowie auf die Erreichung der interna-
tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, 
auswirkt; 

 15. ist sich außerdem dessen bewusst, dass die Anstrengungen zur Verbesserung 
der Kohärenz und Schlüssigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssys-
tems weitergeführt und verstärkt werden müssen, und erklärt erneut, wie wichtig es ist, ih-
re Offenheit, Fairness und Inklusivität sicherzustellen, damit sie die Anstrengungen ergän-
zen, die die einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unternehmen, um ein dau-
erhaftes, inklusives und ausgewogenes Wirtschaftswachstum und die Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungs-
ziele, zu gewährleisten; 
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 16. betont die Wichtigkeit der Anstrengungen, alle Aspekte und Dimensionen der 
Ungleichheit anzugehen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, ehrgeizige Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ungleichheit zu unternehmen; 

 17. anerkennt die Anstrengungen vieler Länder zur Bekämpfung von Ungleichheit 
und ist sich der Notwendigkeit verstärkter internationaler Bemühungen zur Ergänzung der 
auf diesem Gebiet unternommenen nationalen Anstrengungen bewusst; 

 18. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung von 
Ungleichheit und in Partnerschaft mit den maßgeblichen Interessenträgern gegebenenfalls 
unter anderem Programme zur Förderung der Teilhabe und Ermächtigung aller Mitglieder 
der Gesellschaft zu erwägen, indem sie einen sozialen Basisschutz verwirklichen oder be-
stehende Sozialschutzprogramme ausweiten; 

 19. legt nahe, 


